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9er perimeter 11$ ft.giBifftfi 9tedt.
atuljug au§ ber SSeröffetitlicä^urtg ooit Çerrtt Dr. jur. $. ©Ifer,

©etretär bei ft. gaUijd)en ïantonalen SBaubepartemetttel.
(©djtufi.)

c) Sßeiterztehung bei regierunglrâllidjen jReïurlent»
fd^etbeê. ©emöß Slrt. 37 bel ©traßengefeßel enlfcljetbet
bet iRegierunglrat in $erimeterrefurfen enbgültig. ©I
ift flat, baff btefe Vorfchrift nut Vebeutung hat fût bie
ft. gaütfdje tRcchtfprechung, nid)t fiber auc| fur biejenige
bel Vunbel.

©I befielt belijalb ïetn 3®êtfet» <>üß Verimeterreïurl'
enifd^eibe bel IRegierunglratel gemäß Értiîel 175 bel
Vunbelgefeßel über bte Dcganifation ber Vunbelrechi3=
pflege im SBege bel ftaatired&ifi^en iRefutfel att bal
Vunbelgeridfjt weitergezogen werben Können, gn bltfem
iReîurl muß eine Verlegung oetfaffunglmäßiger Steckte
geltenb gemacht roerben. ^Regelmäßig roirb nur eine 9Ser=

le^ung ber iRechtlgletchhelt (Irt. 4 ber Vunbeloetfaffmtg)
in Setracht fallen, inbem bem tRegterunglrat Sßßißfür in
ber Umgrenzung bel beteiligten ©ebietel ober eine fonftige
roißEürticlje ©efeßelanroenbmtg oorgetoorfen roirb. ®er
ftaatlrechtliche iRelurl muß, bamit bal ïïunbelgerid)i
auf benfelben eintritt, innert ber grift non fethûg Sagen,
oon ber ©röffntmg bel regierunglrâilidjen fRtfurlent»
f^etbel an geregnet, bem ©ericht, beffen Kanzlei ober
einer fciiroeijetifdjen poftfteße eingereicht fein.

Sßährenb bte ßuläffigfeit bel ftaatlrechtllchen iReïurfel
gegen tegierurrg?tätliche perimeterentfshetbe ohne roetterel
feftfteht, ergeben ftch 3®^ifel barüber, ob biefelöen auch
an ben ©roßen 5Rat weitergezogen werben tönnen. ®er
äBortlaut oon 3£rtifel 37 bei Straßengefehel fpricçt für
Verneinung biefer gtage. 3utn gleichen fRefuitat führt
bie ©rroägung, baß nac| bem ©runbfatj ber ©eroalten'
irennitng ber ©roße iRat oornehmltch bte gefeßgebenbe
unb ber fRegterunglrat bie ooßztehenbe Vehörbe ift unb
baß, roenn nicht Sulnahmen oon biefer iRegel aulbrücE*
lieh feftgelegt finb, oon berfelben nidgt abgewichen roerben
barf, fomit Verroaltunglanorbnungen unb Slbmlnifiratio»
nerfügungen bei 5Regterunglratel rtid^t an ben ©roßen
[Rat weitergezogen roerben tönnen. gut ben tontreten gafl
muß biel umfo eher anertannt roerben, all bal ©efeß
ben iRegierunglrat noch aulbrûcïlich all bie enbgültig
entfcf)etbenbe Qnftanj bezeichnet. ®ie ifStojtl bel ©roßen
iRatel weicht tnbeffen oon biefer Sluffaffung, bie jeroeill
ardj »om tRegterunglrat oertreten rotrb, teilroeife ab.
Schon mehrmall hat berfelbe ftch nämlich all fompelent
ethärf, auf an ihn gerichtete iRefurlbefchroerben gegen
^erimeterentfdheibe bei fRegierunglratel bann einzutreten,
roenn biefelben eine offenbare Verlegung gefeßltcler 93e=

ftimmungen unb bte Überfdhreitung ber Kompetenz zum
©egenftanbe haben, mit anbern ^Borten, roenn iRec|tl=

ungleich!)^* unb SöiBEür behauptet rotrb. „©ntfcheibenb
für bie 3uftanbigtett bei ©roßen IRatel bleibt immer
bie grage, ob bie 3rcecEmäßigfeit unb SiHigfeit, bie

richtige SBürbigung örtlicher Verhältntffe im Vefchluffe
bel Dîegterunglratel, worüber ber letztere enbgültig eut»

Reibet, angefochten roirb, ober ob ©efetjeloerleßung,
Verlegung bei ©runbfaßel ber ©letchheit oor bem ©efeß
unb roiüfürltche Slnroenbung ober Sßichtanroenbung bei
letstern behauptet roirb. Sie bem ©roßen IRate obliegenbe
Drbnung unb Veauffcchtigung ber gefamten Sanbeloer»
roaltung erheifcht, ben Vef^roerben über roiüfürliche
2lommiftcatioentf(|eibe ©ehör ju fdhenten." ®er ©rofe
iRat leitet feine trompeterj jeroeill aul ürtitel 55 ber

Santonloerfcffung h^» ber befiimmt, baff ber ©rofje
IRat bie aefamte Sanbeloerroaltung orbne unb beauffedhtige
unb bie batauf bezüglichen Verfügungen treffe. Schlief
lieh mag noch erroähnt roerben, öaf ein SBetterjug ber

regierunglrötltchen perimeter iRefurlentfcheibe an ben

©rofen iRat, in bem Sinne, rote biefer benfelben all
Zuläffig ertlärt, auch °am ©efichtfpuntte ber 3edmäf'g
teit aul bureau! entbehrlich erfcheint. ®enn unter öen
gang gleichen Voraulfefungen, unter benen ber ©tofje
IRat etne Saffationlbefdhroerbe entgegennimmt, ift ja auch
ber ftaatlrechtlidhe fReturl an bal Vunbelgeridht zulöffig.

Ste Unmöglidhlett bel SBetterjugel non regterungs*
rätli^en fßerimeterentfdheiben an ben fRichter ift unbe>

ftritten.
3. ®ie Koftenoerteilung.

a) Koftenoerlegungl» Verfahren. fJtacfjbem ba§ fßeri=
meterumgrenzungl'Verfahren abgefdhloffen ift, fei e§, baf
bal ©tnfpracherecht innert nützlicher grift nicht benü^t
rourbe, fei el, baf allfällige fRefnrfe entfliehen jtnb,
roirb ber bem ©efamiperimeter zu belaftenbe Vetrag auf
bie einzelnen einbezogenen Siegenfehaften »erteilt (Art. 3
bei fRachtraglgefehe! zut" Stra^engefeh). Sie bcfiniiioe
tfeflfehung ber einzelnen Veträge barf alfo nie^t fdhon
mit ber Umgrenzung bei beteiligten ©ebietel erfolgen.

Kompetent, biefe Verteilung oorzunehmen, finb bte

nämlichen Organe, bie auch zur Umgrenzung bei fßeri'
meterl guftänbig jtnb (oergl. 3iff- IV. A. 2. a. h^oor).
®ie bei biefer Verteilung zu befolgenben ©runbfäfe pnb
im allgemeinen bereits unter 3'ff®* HI- 3. c. hifPOt
angeführt roorben.

Sie 3lulrechnung ber einzelnen Veiträge îann auf
oerfchtebene SOBetfe gefdhehen. äm etnfadhften ift fte bann,
roenn bal fßetimetergebtet auf bte unmittelbaren änftö^er
befchränft bleibt unb jebe Stegenf^aft oerhä(imlmä|ig
gleiche Vorteile am Straßenunternehmen hat. |)ter bann
bte Verteilung ber Koften einfach proportional ber ©röße
ber oon jeber Siegenfdhaft in ben ißerimeter einbezogenen
©runbftäche erfolgen, ©troal lomplizterter roirb bie Ver=
teilung, roenn bie Vorteile für bie etnzelnen ©runbftficEe
oerhältnilmäßig ungleich 9Po| ftnb. ®a§ ift z 53. bann
ber gaß, roenn eine berettl bebaute Straße torriglert
roirb unb bie einzelnen Vauten an berfelben einen oer*
fchtebenen 2Bert aufroeijen, benn el ift anzunehmen, baß
©ebäube mit höh ®ert einer größern Inzahl oon
ij3erjonen Untertunft bieten unb baher au^ etn inten*
fioerel Vertehrlbebürfntl haben, all folclje mit nteberem
SBert. 3n btefem galle bürfte el nnbißig fein, all Ve-
redhnunglfalior lebiglt^ bte ©runbftäche anzunehmen.
Vielmehr barf h^r auch ber ©ebäuberoeri angemeffen
berücEfidhtigt roerben, inbem ein Seil ber Koften auf bie

©runbftäche, ber anbere Seit auf bal Slffeîuranzîapitat
oerlegt roirb.

®te aulfchlteßliche Dlnroenbung ber bilher angeführten
Verteilungl'iüRaßftäbe (©runbfläche, ©cbäuberoert, Ver»
îehrlroert) oermag tnbeffen tn ben meifien gäßen ber
»om ®cfe| aulbrüdlttch geforberten Verûcîfichttgung aßet
roaltenben Verhättntffe noch nicht zu genügen. ©I roerben
baher otelfach, namentlt^ bei großem Perimetern, auch
nodh oexfdhtebene 3onen ober Klaffen bei beteiligten
©ebietel aulgefchieben. füebei roirb oon ber Sinnahme
aulgegangen, baß bie tn ber gleichen 3°ne gelegenen
Siegenfehaften oerhältnilmäßig gleiche Vorteile aul bem
Unternehmen gießen unb baher auch gleichmäßig zur
Kofienoerteilnng herangezogen roerben foßen. dagegen
foß auf bte all Verteilunglmaßftab angenommene ©in»
heit (je 1 m* Vobenfläche, je 1000 gr. IffeEuranjtapital
ober Verfehrlroert) in ben oerfdhtebenen 3onen nicht bte

gletche Velafiung enlfaßen. SBährenb z^ S- ber Ouabrat»
meter Vobenpc|e in ber erften 3,one mit einem Vetrag
oon 1 gr. belaßtet roerben foß, rotrb auf ben Quabrat»
meter Vobenflache ber zaaeiten 3one etn Vetrag oon nur
50 iRappen oerlegt, auf ben Quabratmeter in ber brüten
3one ein fo!cl)er oon nur 25 iRappen.

gebem lebigltch auf ben bilher angeführten Unterlagen
aufgefteflten Koftenoerteiler roerben (nbeffen noch genaiffe
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Der Perimeter »ich st.MW« Recht.
Auszug aus der Veröffentlichung von Herrn Or. jur. I. Elf er,

Sekretär des st. gallischen kantonalen Baudepartementes.
(Schluß.)

e) Weiterziehung des regierungsräilichen Rekursent-
scheides. Gemäß Art. 37 des Straßengesetzes entscheidet
der Regierungsrat in Perimeterrekursen endgültig. Es
ist klar, daß diese Vorschrift nur Bedeutung hat für die
st. gallische Rechtsprechung, nicht aber auch für diejenige
des Bundes.

Es besteht deshalb kein Zweifel, daß Perimeterrekurs-
entscheide des Regierungsrates gemäß Artikel 175 des
Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts-
pflege im Wege des staatsrechtlichen Rekurses an das
Bundesgericht weitergezogen werden können. In diesem
Rekurs muß eine Verletzung verfassungsmäßiger Rechte
geltend gemacht werden. Regelmäßig wird nur eine Ver-
letzung der Rechtsgleichheit (Art. 4 der Bundesverfassung)
in Betracht fallen, indem dem Regierungsrat Willkür in
der Umgrenzung des beteiligten Gebietes oder eine sonstige
willkürliche Gesetzesanwendung vorgeworfen wird. Der
staatsrechtliche Rekurs muß, damit das Bundesgericht
auf denselben eintritt, innert der Frist von sechzig Tagen,
von der Eröffnung des regierungSräi lichen Rekursent-
scheides an gerechnet, dem Gericht, dessen Kanzlei oder
einer schweizerischen Poststelle eingereicht sein.

Während die Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses
gegen regierungsrätliche Perimeterentschetde ohne weiteres
feststeht, ergeben sich Zweifel darüber, ob dieselben auch
an den Großen Rat weitergezogen werden können. Der
Wortlaut von Artikel 37 des Straßengesetzes spricht für
Verneinung dieser Frage. Zum gleichen Resultat führt
die Erwägung, daß nach dem Grundsatz der Gewalten-
trennung der Große Rat vornehmlich die gesetzgebende
und der Regierungsrat die vollziehende Behörde ist und
daß, wenn nicht Ausnahmen von dieser Regel ausdrück-
lich festgelegt sind, von derselben nicht abgewichen werden
darf, somit Verwaltungsanordnungen und Administrativ-
Verfügungen des Regierungsrates nicht an den Großen
Rat weitergezogen werden können. Für den konkreten Fall
muß dies umso eher anerkannt werden, als das Gesetz
den Regierungsrat noch ausdrücklich als die endgültig
entscheidende Instanz bezeichnet. Die Praxis des Großen
Rates weicht indessen von dieser Auffassung, die jeweils
auch vom Regierungsrat vertreten wird, teilweise ab.
Schon mehrmals hat derselbe sich nämlich als kompetent
mk.ärt, aus an ihn gerichtete Rekursbeschwerden gegen
Perimeterentschetde des Regierungsrates dann einzutreten,
wenn dieselben eine offenbare Verletzung gesetzlicher Be-
stimmungen und die Überschreitung der Kompetenz zum
Gegenstande haben, mit andern Worten, wenn Rechts-
Ungleichheit und Willkür behauptet wird. „Entscheidend
für die Zuständigkeit des Großen Rates bleibt immer
die Frage, ob die Zweckmäßigkeit und Billigkeit, die

richtige Würdigung örtlicher Verhältnisse im Beschlusse
des Regierungsrates, worüber der letztere endgültig ent-
scheidet, angefochten wird, oder ob Gefltzesoerletzung,
Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetz

und willkürliche Anwendung oder Nichtanwendung des

letztern behauptet wird. Die dem Großen Rate obliegende
Ordnung und Beaufsichtigung der gesamten Landesoer-
waltung erheischt, den Beschwerden über willkürliche
Avministratioenlscheide Gehör zu schenken." Der Große
Rat leitet seine Kompetenz jeweils aus Artikel 55 der

Kantonsoerfaffung her, der bestimmt, daß der Große
Rat die gesamte Landesoerwallung ordne und beaufsichtige
und die darauf bezüglichen Verfügungen tnffe. Schließ
lich mag noch erwähnt werden, daß ein Weiterzug der

regierungsrätlichen Perimeter-Rekursentscheide an den

Großen Rat, in dem Sinne, wie dieser denselben als
zulässig erklärt, auch vom Gesichtspunkte der Zweckmäß'g-
keit aus durchaus entbehrlich erscheint. Denn unter den
ganz gleichen Voraussetzungen, unter denen der Große
Rat eine Kassationsbeschwerde entgegennimmt, ist ja auch
der staatsrechtliche Rekurs an das Bundesgericht zulässig.

Die Unmöglichkeit des Weiterzuges van rcgterungs-
räilichen Perimeterentscheiden an den Richter ist unbe-
stritten.

3. Die Kostenverteilung.
a) Kostenverlegungs-Verfahren. Nachdem das Peri-

meterumgrenzungs-Verfahren abgeschlossen ist, sei es. daß
das Einspruchsrecht innert nützlicher Frist nicht benützt
wurde, sei es, daß allfällige Rekurse entschieden sind,
wird der dem Gesamtperimeter zu belastende Betrag auf
die einzelnen eindezogenen Liegenschaften verteilt (Art. 3
des Nachtragsgesetzes zum Straßengesetz). Die definiiivz
Festsetzung der einzelnen Beträge darf also nicht schon
mit der Umgrenzung des beteiligten Gebietes erfolgen.

Kompetent, diese Verteilung vorzunehmen, sind die
nämlichen Organe, die auch zur Umgrenzung des Peri-
meters zuständig sind (vergl. Ziff. IV. 2. g,. hieoor).
Die bei dieser Verteilung zu befolgenden Grundsätze sind
im allgemeinen bereits unter Ziffer III. 3. e. hieyor
angeführt worden.

Die Ausrechnung der einzelnen Beiträge kann auf
verschiedene Weise geschehen. Am einfachsten ist sie dann,
wenn das Perimetergebiet auf die unmittelbaren Anstößer
beschränkt bleibt und jede Liegenschaft verhältnismäßig
gleiche Vorteile am Straßenunternehmen hat. Hier kann
die Verteilung der Kosten einfach proportional der Größe
der von jeder Liegenschaft in den Perimeter einbezogenen
Grundfläche erfolgen. Etwas komplizierter wird die Ver-
teilung, wenn die Vorteile für die einzelnen Grundstücke
verhältnismäßig ungleich groß sind. Das ist z B. dann
der Fall, wenn eine bereits bebaute Straße korrigiert
wird und die einzelnen Bauten an derselben einen ver-
schiedenen Wert aufweisen, denn es ist anzunehmen, daß
Gebäude mit hohem Wert einer größern Anzahl von
Personen Unterkunft bieten und daher auch ein inten-
sioeres Verkehrsbedürfnis haben, als solche mit niederem
Wert. In diesem Falle dürfte es unbillig sein, als Be-
rechnungsfakior lediglich die Grundfläche anzunehmen.
Vielmehr darf hier auch der Gebäudewert angemessen
berücksichtigt werden, indem ein Teil der Kosten auf die

Grundfläche, der andere Teil auf das Assekuranzkapital
verlegt wird.

Die ausschließliche Anwendung der bisher angeführten
Verteilungs-Maßstäbe (Grundfläche, Gebäüdewert, Ver-
kehrswert) vermag indessen in den meisten Fällen der
vom Gesetz ausdrücklich geforderten Berücksichtigung aller
waltenden Verhältnisse noch nicht zu genügen. Es werden
daher vielfach, namentlich bei größern Perimetern, auch
noch verschiedene Zonen oder Klaffen des beteiligten
Gebietes ausgeschieden. Hiebei wird von der Annahme
ausgegangen, daß die in der gleichen Zone gelegenen
Liegenschaften verhältnismäßig gleiche Vorteile aus dem
Unternehmen ziehen und daher auch gleichmäßig zur
Kostenverteilung herangezogen werden sollen. Dagegen
soll auf die als Verteilungsmaß stab angenommene Ein-
heit (je 1 ir^ Bodenfläche, je 1000 Fr. Affekuranzkapital
oder Verkehrswert) in den verschiedenen Zonen nicht die
gleiche Belastung entfallen. Während z. B. der Quadrat-
meter Bodenfläche in der ersten Zone mit einem Betrag
von 1 Fr. belastet werden soll, wird auf den Quadrat-
meter Bodenfläche der zweiten Zone ein Betrag von nur
50 Rappen verlegt, aus den Quadratmeter in der dritten
Zone ein solcher von nur 25 Rappen.

Jedem lediglich auf den bisher angeführten Unterlagen
ausgestellten Kostenoerteiler werden indessen noch gewisse
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Unebenheiten unb Unbinigtetten anhaften, ba aEe auf
einem mehr ober weniger fchablonenljaften Sorgehen
beruhen. Um fotdje Unebenheiten unb Unbilligfeiten nach
ERögltchfeit ju oermetben, foEteu richtigerroetfe neben ber
©röfee, bem EBert unb ber Sage ber etnjeînen ©rutib»
fiûcfe unb ©ebâuficpeiten nod) bie weitem befonbern
Serhältntffe ber einzelnen Stegenfdjaften geroürbigt roerben.
Unbebtngt noiroenbig ift btefe SBürbtgung, wenn fût bie

Seutteilung beS ERafeeS ber ©onberoorteite bei etngetnen
Stegenf'd£)aften roefenttidhe befonbere Serhällniffe, rote z
S3, ber Untergang oon Sienftbarfetten unb anbern Saften,
oorllegen.

Blachbem bie juftänbigen Organe bie EluSrechnung
ber bie einzelnen ©runbfiücäe belafienben SSetreffaiffe
beforgt haben, ift alten beteiligten ©runöelgentümera oon
ber Äoftenoerlegung fcfenftliche SJtiiteilung zu med) ;o.
©ntroeber ift benfelben eine betaiEterte Sluffteflung über
bie ganje Koftenoerteilung ju unterbreiten, ober btefe
SSuffteEung ift an einem beftimmten Orte zur ©Erficht
öffentlich aufzulegen.

b) 3ÖBeiterjtel)ung beS KoftenoerteilerS. Ser Sefdjlufe
beS ©emeinberateS, bezieh ungSroetfe beS ElegierungSrateS
(bei ©taalSftrafeen), über bte Kofienoerlegung fann innert
breifeig Sagen, oon ber $ufieEung ber fcferiftlid)»n SRit»

teilung an gerechnet, beim tRicfjter angefügten roerben
(Elrt. 37, Elbf. 2 beS @trafeengefe^e§ unb Elrt. 3, Elbf 2
beS zugehörigen PachtragSgefeheS). ßuftänbig ift ber
Eüdjter ber gelegenen ©ache, b. fe. beS belafteten ©rwtb
ftudfeê. EBenn btcfeS fiel) auf ©ebiete mehrerer ©emeinben
ober Seztrfe erfireeft, ift betjenige Ort mafegebenb, roo
ber bem EBerte nach gröfeere Seil beS ©runbfiiideS ftcf)

befiabet. gür baS Verfahren gelten bie Sorfchriften beS

SiodrechtSpflegegefetzeS oom 9. Quit 1900. Sie 3lnhebung
beS ©tretteS hat baher beim Sermittler zu gefeftetjen.
©egenpartei ift öa§ fragliche ©trafeenunternebmen, baS
entroeber oom ©emeinberat ober, faES ber perimeter
einer ©toatSftrafee in grage fte^t, oom ElcgterungSrat
im EEchte oertreten wirb.

Site Cognition beS 5Ri<hterS in perimeter Prozeffen
be[d)ränft ftch barauf, zu unterfudjen, ob im angefochtenen
Koftenoerteiler eine ben roaitenben Serfjältniffen unb
Sorteilen entfpredfienbe Serteilung ber Äoften auf bie

etnzelnen ^Pflichtigen oorgenommen roorben ift. luf afl»

fäEige Segehren um Elbänberung ber burd) bie Slömtni»
ftcatioorg'ane feftgefetjten perimetergrenze, b. h- um Ülu§=

behnung ober ©infehränfung beS PerimetergcbleteS, fann
unb baef ber Sichtet nicht eintreten. Sie einzelnen Peti=
meterpflichtigen fönnen lebigllch etne ERobijiEation beS

KoftenoerteilerS tnbezug auf bte rg>ölje ih^er Selaftung
im SeihSltniéS zu betjenigen ihrer SJhtpflichtigen oerlangen
©ie haben alfo ben ÉiadjroeiS zu erbringen, bafe bie

Selaftung ihrer Btegenfchaften relatio unrichtig ift, b. h-
bafe bte benfelben erroachfenen Sorteile im SerhältniS
ZU benjenigen, bte ben ©runbfiücfen ber übrigen Pflich
tigen zugefommen finb, oon ber Pcrimeterbehörbe nicht
richtig geroörbigt rourben. ©ine Sebuftion ber Selaftung,
geflößt einzig auf bie Satfache, bafe btefelbe abfolut zu
hoch fet, b. h- mehr betrage, als bte Summe ber Sor»
teile ausmale, oermag ben ©ihrh ber Klage nicht zu
beroitfen.

@S entfteht bie grage, roem im gaEe ber.oom Sichter
oerfügten Eiebuftion ber Selaftung eines tperiineter pftich'
tigen bte Sifferenz, um roelche leitetet entlaftet rourbe,
Zu belaften ift. SaS KantonSgericht hat entfehieben, bafe
biefe Sifferenz auf bte übrigen perimeterpflichtigen zu
oerteilen fet, unb zmar im SerhältniS beS gemetnberät»
liehen KofienoerteilerS. Sie fRichtigfett btefeS SRefultateS
folgert baS KantonSgeridht aus ber Einnahme, bafe ber
oom ©emeinberat aufgeftefite Koftenoertciler gegenüber
benjenigen Seteitigten, bte ihn innert nützlicher grift nicht

angefochten haben, in EtechtSîraft erroachfen fei unb bafe
baher bie prozentuale Selaftung berfelben tn ihrem gegen»
fettigen SerhältniS nidf)t mehr abgeünbert roerben fönne.
Siefe luffäffung hält ber Serfaffer auS fachlichen unb
materieEen ©rünben für unri^tig.

SBeil bie 9luffieEung beS KoftenoerteilerS, gleich roie
bte Umgrenzung beS beteiligten ©ebteteS, eine grage bat»

fieüt, bei roelcher mangels cjaft zu beftimmenber gaftoren
baS btEige fubjeîtiae ©tmeffen ber ^erimeterbehörbe eine
mafegebenbe EtoEe fpielt, fann eS nicht 3lufgabe beS

BticljtetS fein, jebe auch nur geringfte Sifferenz z»Uchen
bem angefochtenen Koftenoerteiler unb bemjenigen, ben
er aufgefieEt hätte, roenn er ißerimeterbehörbe geroefen
roäre, zur ©runblage ber ©utheifeang oon gefeeEten Sechts«
begehren z« machen. Sielmehr mufe [ich feine Aufgabe
notroenbig bartn erfchöpfen, zu unterfuchen, ob ber Kofien-
oerteiler „eine mehr ober roeniger offenfidhtlidhe ERifeach'
tung ber roaitenben Serhältniffe ober etne mehr oüer
roeniger offenfichtliche Slufeeradhtlaffung ober überf^oh mg
ber Sorteile einzelner Siegenfehaften enthält 'V

B. SBitbbßcfjgefehgebung.
Sie zuftänbige Schörbe zur Umgrenzung beS l)3eti>

metetS für Unternehmen, bie nach ber 9Bilbbachgefehge=
bung ausgeführt roerben, ift in aEen gäüen bet iRcgie--

rungSrat. ©emofe 3lrt. 4 ber SoEziehungS Serorbnung
beS ©cfetjeS über bie Serbauung ber 2ötlbbScf)e uni)
Etüfen haben beffen Organe bereits bei SluSarbeitung teS
planes unb Kcfterooranf^lageS für bie auSzuführenben
©dhnhbauten ©rhebungen zu machen über bte aprozima»
tioe ©cöfee be§ ißetimeterS, bte Einzahl unb 31 ffcfuranj»
fumme ber in bemfelben befinblichen ©ebäube, bie ®uhr=
ober Sachlänge, foroie über befonberS erroâbnenêroeûe
'Çflcchtigfet.Soerhâltmffe. Eta^bem bie Sauprcjtftoorlagen
aBfeitig genehmigt finb, orbnet ber fRegierungSrat bie

befinitioe Elufnahme teS perimeters, b. h bte Umgren=
Zung beS beteiligten ©ebieteS, an. Siefer luftrag roirb
entroeber bem KantonSingenieur ober bem iRh^nbaubüco
erteilt, je nachbem biefem ober jenem bie Oberbauleitung
übertragen ift Sie lufnahme DeS Perimeters gefdhteht
tn ber EBeife, bafe zunäht mit bem betrtffenben @e»

meinberat prooiforifdh an Ort unb ©teEe ber Umfang
beS ©tunbbeftheS, ber bebroht ift ober tn höherem ober
geringerem SRafee an ben ©chujhbauten Sorteile gewinnt,
bezeichnet roirb unb herauf biefeS ©ebtet, fofetn nicht
bereits eine Katafieroermeffung befteht, oetmarft unb
oermeffen roirb. Sarauf folgt nach eingeholter Eli ficht
beS ©emeinberateS bie befinitioe geftfetjung ber peri'
metergrenze unb beten ©enehmigung bnreh ben Segte»
gierungSrat (Irt. 12 unb 13 ber ermähnten SoEziehungS»
oerorbnung).

Sei ber luffteEung beS Perimeters ift baoon auS»

Zugehen, bafe jebeS Sachgebiet tn ber fRegel bezüglich
aEer ©^upauten als etn ©anzeS betrachtet roirb. Saher
ift auch für aEe Sauten, felbft roenn fie ber Qeit nach
in oerfc|iebene perioben faEen, nur ein Perimeter zu
bilöen. ©ofetn eS tn ben Serhältniffen begrünbet ift,
ift jebo^ auSnahmSroeife bie Trennung beS perimeter»
gebieteS in einzelne Seile guläfftg (Elrt. 14 ber SoEzie»
hungSoerorbnung).

©pgen ben PerimeierumgrenzungSbefdjlufe beS IRegte»

rungSrateS befteht für bte oon bemfelben Setroffenen
lein ©infpracherecht.

Eiach ©enehmigung beS Perimeterplanes ernennt ber
EîfgierungSrat etne Sreier=Kommiffton (perimeter»©d)u»
huugSfommiffiot roclcfeer bte proportioneEe EluSmittlung
ber auf bie bisher Pflichtigen unb auf ben ®runbbeft|
Zu oirlegenben ©cfMungS» unb UnterhaltSloften gufte^t-
Ser ©emeinberat hat btefer Kommiffion bei ihren ElrbeUen

an bie §anö zu get^u unb aEe erforberltchen Eluffdjlflffe,
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Unebenheiten und Unbilligkeiten anhaften, da alle auf
einem mehr oder weniger schablonenhaften Vorgehen
beruhen. Um solche Unebenheiten und Unbilligkeiten nach
Möglichkeit zu vermeiden, sollten richtigerweise neben der
Größe, dem Wert und der Lage der einzelnen Grund-
stücke und Gebäulichkeiten noch die weitern besondern
Verhältnisse der einzelnen Liegenschaften gewürdigt werden.
Unbedingt notwendig ist diese Würdigung, wenn für die

Beurteilung des Maßes der Sonderoorteile bei einzelnen
Liegenschaften wesentliche besondere Verhältnisse, wie z

B. der Untergang von Dienstbarksiten und andern Lasten,
vorliegen.

Nachdem die zuständigen Organe die Ausrechnung
der die einzelnen Grundstücke belastenden Betriffnisse
besorgt haben, ist allen beteiligten Grundeigentümern von
der Kostenverlegung schriftliche Mitteilung zu machw.
Entweder ist denselben eine detaillierte Aufstellung über
die ganze Kostenverteilung zu unterbreiten, oder diese

Aufstellung ist an einem bestimmten Orte zur Einsicht
öffentlich aufzulegen.

b) Weiterziehung des Kostenverteilers. Der Beschluß
des Gemeinderates, beziehungsweise des Regierungsrates
(bei Staatsstraßen), über die Kostenverlegung kann innert
dreißig Tagen, von der Zustellung der schriftlichen Mit-
teilung an gerechnet, beim Richter angefochten werden
(Art. 37, Abs. 2 des Straßengesitzes und Art. 3. Abs 2
des zugehörigen Nachtragsgesetzes). Zuständig ist der
Richter der gelegenen Sache, d. h. des belasteten Grund
stückes. Wenn dllses sich auf Gebiete mehrerer Gemeinden
oder Bezirke erstreckt, ist derjenige Oct maßgebend, wo
der dem Werte nach größere Teil des Grundstückes sich

befindet. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des

Zivllrechtspflegegesetzes vom 9. Juli 1900. Die AnHebung
des Streites hat daher beim Vermittler zu geschehen.

Gegenpartei ist das fragliche Straßenmrternehmen, das
entweder vom Gemeinderat oder, falls der Perimeter
einer Staatsstraße in Frage steht, vom Regierungsrat
im R.chte vertreten wird.

Die Kocnition des Richters in Perimeter Prozessen
beschränkt sich darauf, zu untersuchen, ob im angefochtenen
Koftenverteiler eine den waltenden Verhältnissen und
Vorteilen entsprechende Verteilung der Kosten aus die

einzelnen Pflichtigen vorgenommen worden ist. Auf all-
fällige Begehren um Abänderung der durch die Asmtni-
stcativorgäne festgesetzten Perimetergrenze, d. h. um Aus-
dehnung oder Einschränkung des Perimetergkbtetes, kann
und darf der Richter nicht eintreten. Die einzelnen Peri-
meterpflichtigen können lediglich eine Modistkation des
Kostenverteilers inbezug auf die Höhe ihrer Belastung
im Verhältnis zu derjenigen ihrer Zollpflichtigen verlangen
Sie haben also den Nachweis zu erbringen, daß die

Belastung ihrer Liegenschaften relativ unrichtig ist, d h.
daß die denselben erwachsenen Vorteile im Verhältnis
zu denjenigen, die den Grundstücken der übrigen Wich
tigen zugekommen sind, von der Perimeterbehörde nicht
richtig gewürdigt wurden. Eine Reduktion der Belastung,
gestützt einzig auf die Tatsache, daß dieselbe absolut zu
hoch sei, d. h. mehr betrage, als die Summe der Vor-
teile ausmache, vermag den Schutz der Klage nicht zu
bewirken.

Es entsteht die Frage, wem im Falle der oom Richter
verfügten Reduktion der Belastung eines Perimeterpflich-
tigen die Differenz, um welche letzterer entlastet wurde,
zu belasten ist. Das Kantonsgericht hat entschieden, daß
diese Differenz auf die übrigen Perlmeterpflichtigen zu
verteilen sei, und zwar im Verhältnis des gemeinderät-
lichen Kostenverteilers. Die Richtigkeit dieses Resultates
folgert das Kantonsgericht aus der Annahme, daß der
vom Gemeinderat aufgestellte Koftenverteiler gegenüber
denjenigen Beteiligten, die ihn innert nützlicher Frist nicht

angefochten haben, in Rechtskraft erwachsen sei und daß
daher die prozentuale Belastung derselben in ihrem gegen-
seitigen Verhältnis nicht mehr abgeändert werden könne.
Diese Auffassung hält der Verfasser aus sachlichen und
materiellen Gründen für unrichtig.

Weil die Aufstellung des Kostenverteilers, gleich wie
die Umgrenzung des beteiligten Gebietes, eine Frage dar-
stellt, bei welcher mangels exakt zu bestimmender Faktoren
das billige subjektive Ermessen der Perimeterbehörde eine

maßgebende Rolle spielt, kann es nicht Aufgabe des
Richters sein, jede auch nur geringste Differenz zwischen
dem angefochtenen Kostenverteiler und demjenigen, den
er ausgestellt hätte, wenn er Perimeterbehörke gewesen
wäre, zur Grundlage der Gutheiß ung von gestellten Rechts-
begehren zu machen. Vielmehr muß sich seine Ausgabe
notwendig darin erschöpfen, zu untersuchen, ob der Kosten-
Verteiler „eine mehr oder weniger offensichtliche MPach-
tung der waltenden Verhältnisse oder eine mehr oder
weniger offensichtliche Außerachtlassung oder Übersicht tz mg
der Vorteile einzelner Liegenschaften enthält'V

k. Wildbachgesetzgebung.
Die zuständige Behörde zur Umgrenzung des Peri-

meters für Unternehmen, die nach der Wildbrchgesitzge-
bung ausgeführt werden, ist in allen Fällen der Regie-
rungsrat. Gemäß Art. 4 der Vollziehungs Verordnung
des Gesetzes über die Verbauung der Wildbäche und
Rufen haben dessen Organe bereits bei Ausarbeitung des
Planes und Kostenvoranschlages für die auszuführenden
Schutzleuten Erhebungen zu machen über die aproxima-
Lioe Größe des Perimeters, die Anzahl und Ass-kuranz-
summe der in demselben befindlichen Gebäude, die Wuhr-
oder Bachlänge, sowie über besonders erwähnenswerte
Pflchtigkei.soerhältmsse. Nachdem die Bauprcjcktoorlagen
allseitig genehmigt sind, ordnet der Regierungscat die

definitive Aufnahme des Perimeters, d. h die Umgren-
zung des beteiligten Gebietes, an. Dieser Austrog wird
entweder dem Kantonsingenieur oder dem Rheinbaubüio
erteilt, je nachdem diesem oder jenem die Oberbauleitung
übertragen ist Die Aufnahme des Perimeters geschieht
in der Weise, daß zunächst mit dem bewffmden Ge-
meinderat provisorisch an Ort und Stelle der Umfang
des Grundbesitzes, der bedroht ist oder in höherem oder
geringerem Maße an den Schutzbauten Vorteile gewinnt,
bezeichnet wird und hierauf dieses Gebiet, sofern nicht
bereits eine Katasteroermeffung besteht, vermarkt und
vermessen wird. Daraus folgt nach eingeholter A-ficht
des Gemeinberàs die definitive Festsetzung der Peri-
metergrenze und deren Genehmigung durch den Regie-
gierungsrat (Art. 12 und 13 der erwähnten Vollziehungs-
Verordnung).

Bei der Aufstellung des Perimeters ist davon aus-
zugehen, daß jedes Bachgebiet in der Regel bezüglich
aller Schutzbauten als ein Ganzes betrachtet wird. Daher
ist auch für alle Bauten, selbst wenn sie der Zeit nach
in verschiedene Perioden fallen, nur ein Perimeter zu
bilden. Sofern es in den Verhältnissen begründet ist,
ist jedoch ausnahmsweise die Trennung des Perimeter-
gebietes in einzelne Teile zulässig (Art. 14 der Vollste-
hungsoerordnung).

Gegen den Perimeterumgrenzungsbeschluß des Regie-
rungsrates besteht für die von demselben Betroffenen
kein Einspracherecht.

Nach Genehmigung des Perimeterplanes ernennt der

Rkgierungsrat eine Dreier-Kommission (Perimeter-Scha-
tzungskommiffioi welcher die proportionelle Ausmittlung
der auf die bisher Pflichtigen und auf den Grundbesitz
zu verlegenden Ecstellungs- und Unterhaltskosten zusteht.
Der Gemeinderat hat dieser Kommission bei ihren Arbeiten
an die Hand zu gehen und alle erforderlichen Ausschlüsse,
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inlbefonbere auch inbepa auf bie bisherigen ipflichtig»
feltSoerböltniffe, ju et te tien (3lrt. 15 ber Vollziehung!»
Verorbnung). ©tacktet Me Kommiffion anläfj'ich ihrer
Arbeiten eine Slbänberung an ber nom Stegterunglrat
feftgefteHten ^erimeterllnte für angemeffen, fo îann fie
eine folche beim Stegterunglrat beantragen (Slrtifel 16
ber Vollziehung! aerorbnung), ®amit tnbeffen foldEie 3tb
änberunglaniräge nid)t notwenbig werben, wirb in ber
Siegel fo »erfahren, baff bte @cbctpngl£onraiffion feljon
nor ©enebmigung ber tperimeterltnie burch ben Stegie»

runglrat gemäht unb ihr ©elegenbett zur 2Ritwu£«ng
bei ber gefifetpng betfelben gegeben wirb.

gür bte Verteilung ber Soften ftellt bie Vollziehung!»
aerorbnung einzelne btnbenbe allgemeine Vorfchriften auf.
gn biefer Vejiebung fagt 2lrti£el 17 betfelben wörtltch
folgenbel: „®te ©cbatsungltommiffion bat ber Verlegung
ber Soften auf bte büber ^Pflichtigen unb ben ©runb»
befit; norgängig ©in ficht in bie loîalen Verhält niffe p
nehmen unb nach Drtentierung über alte ^fli<htig£ettl=
nerbättniffe unb ben ©cab ber waltenben ©efäbrbe ba!
©chotpnglprotoloH, in fßcojenten ber Vaufoften aulge»
brfic£c, auszufertigen. gn ber Siegel foil für bie Vach=
Pflichtigen bte Sänge be§ SBubre! refp. bei Vadbuferl,
für bie ©ebäube bie 3lffe£uranzfumme unb für ben ©cunb*
beftb bie gläche unb ber SBert all Vetteilunglmaffftab
angenommen werben, wobei ber gtöfjem ober geringem
©efâbrbe bureb Hlaffenbilbung Stechnung p tragen ift.
Vübetige SRaterial» ober Slrbeitlleiftungen ftnb nach
Umftänben p tolleren " ®ie ©chatpnglfommiffion bat
alfo nicht feljon ben bem einj'Inen fperimeterpflidbtigen

p belaftenben genauen Vetrag in gran£en unb Sioppen
feftpfteilen, fonbetn erft bie prozentuale luSredtjnung
norpnebmen. gene lufgabe, bie auf ©runb ber Ver»
bältni«pblea be§ @cbatpnp!proto£olle! p löfen ift, fällt

cielmebr bem ©emetnberat p (9lrt. 18 ber Vollziehung!»
aerorbnung).

ffial iprotofoll ber ©chotpnglfommiffion ift aom
©emetnberat wabrenb 14 Sagen öffentlich aufplegen,
unb e! ift allen Vettragêpfïicbtigen bleoon Kenntnis p
geben mit ber ©rllärung, ba| bal tprototoU In Kcaft
erwadbfe, fofern innert ber bezeichneten grift oon ïetner
©ette ber 9tic£|ter angerufen werbe, gn welcher 9Betfe
btefe SDiitteilung an bte ^Pflichtigen p gefcheben habe, ift
ntrgenbs aulbrücttlch gefaßt. @! mu| baber all juläffig
era«f)tet werben, baff fie btofj im SBege ber Veröffent»
liebung im allgemeinen tßublitationlorgan ber betreffen»
ben ©emetnbe erfolge. ©I ift aber unbebtngt zu em=

pfehlen, bafi bie SRitteilung immer burch befonbere gu»
fchrift an bte einzelnen ^Pflichtigen gefchebe.

gür bte Anfechtung bel ©chatpnglprotofoHe! beim
Sticker ftnb, genau wte bei ber Anfechtung bei Soften»
oerteilerl für ©trafen, bte Vorfchriften bel giailrecbtl»
pflegegefct)e§ mafjgebenb. Site Ülnbebung bei ©trelte! er»

folgt baber burch Slnbegebren etnel Vermittlungloorftan»
bei. gür bal Unternehmen bat ber ©emetnberat im
Stecht einzuantworten.

®ie Kompetenzen bei Stichler! im Vachoerbauungl»
S3erimeterproje| weifen gemäfj ber Krögis bei Kanton!»
gerichtel in etner Vejiebung etnen wefentlichen Unter»
fchteb auf gegenüber benjenigen im ©trajjenperimetec»
prozeff, Sßabrenb nämltch hier ber Stichler, wte oben
ausgeführt würbe, an bie oon ben Verwaltunglbebörben
fefigefstjte fßenmeterumgrenpng gebunben ift, bat bal
Kantonlgeridbt tn einem ©ntfdbetbe oom gabre 1908
für ben Stichler bie Vefugnil tn Anfpruch genommen,
Me Vettraglpflicht etnjelner nom Stegterunglrat in ben
^Perimeter einbezogener ©runbftüdfe auf Stull zu rebuzieten,
b. b- bie betreffenben ©runbftüd£e gänzlich auä bem

yodtrn« yoUbgarligihingsniaichiMCT
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insbesondere auch inbezua auf die bisherigen Pflichtig-
keitsverhällnisse. zu erteilen (Art. 15 der Vollziehung-
Verordnung). Erachtet die Kommission anläßlich ihrer
Arbeiten eine Abänderung an der vom Regierungsrat
festgestellten Perimeterlinie für angemessen, so kann sie
eine solche beim Regierungsrat beantragen (Artikel 16
der VollztehungsVerordnung). Damit indessen solche Ab
änderungsanträge nicht notwendig werden, wird in der
Regel so verfahren, daß die Schotzangskommission schon

vor Genehmigung der Perimeterlinie durch den Regie-
rungsrat gewählt und ihr Gelegenheit zur Mitwirkung
bei der Festsetzung derselben gegeben wird.

Für die Verteilung der Kosten stellt die Vollziehungs-
Verordnung einzelne bindende allgemeine Vorschriften auf.
In dieser Beziehung sagt Artikel 17 derselben wörtlich
folgendes: „Die Schatzungskommission hat der Verlegung
der Kosten auf die bisher Pflichtigen und den Grund-
besitz vorgängig Einsicht in die lokalen Verhältnisse zu
nehmen und nach Orientierung über alle Pflichtigkeits-
Verhältnisse und den Grad der waltenden Gefährde das
Gchatzungsprotokoll, in Prozenten der Baukosten ausge-
drückt, auszufertigen. In der Regel soll für die Bach-
Pflichtigen die Länge des Wahres resp, des Bachufers,
für die Gebäude die Assekuranzsumme und für den Grund-
besitz die Fläche und der Wert als Verteilungsmaßstab
angenommen werden, wobei der größern oder geringern
Gefährde durch Klassenbildung Rechnung zu tragen ist.
Bisherige Material- oder Arbeitsleistungen sind nach
Umständen zu taxieren " Die Schatzungskommission hat
also nicht schon den dem einzelnen Perimeterpflichtigen
zu belastenden genauen Betrag in Franken und Rappen
festzustellen, sondern erst die prozentuale Ausrechnung
vorzunehmen. Jene Aufgabe, die auf Grund der Ver-
hältniszahlen des Schatzungsprotokolles zu lösen ist, fällt

vielmehr dem Gemeinderat zu (Art. 18 der Vollziehungs-
Verordnung).

Das Protokoll der Schatzungskommission ist vom
Gemeinderat während 14 Tagen öffentlich aufzulegen,
und es ist allen Beitragspflichtigen hieoon Kenntnis zu
geben mit der Erklärung, daß das Protokoll in Kraft
erwachse, sofern innert der bezeichneten Frist von keiner
Seite der Richter angerufen werde. In welcher Weise
diese Mitteilung an die Pflichtigen zu geschehen habe, ist
nirgends ausdrücklich gesagt. Es muß daher als zulässig
erachtet werden, daß sie bloß im Wege der Veröffent-
lichung im allgemeinen Publikationsorgan der betreffen-
den Gemeinde erfolge. Es ist aber unbedingt zu em-
pfehlen, daß die Mitteilung immer durch besondere Zu-
schrift an die einzelnen Pflichtigen geschehe.

Für die Anfechtung des Schatzungsprotokolles beim
Richter sind, genau wie bei der Anfechtung des Kosten-
Verteilers für Straßen, die Vorschriften des Zivilrechts-
Pflegegesetzes maßgebend. Die AnHebung des Streites er-
folgt daher durch Anbegehren eines Vermittlungsvorstan-
des. Für das Unternehmen hat der Gemeinderat im
Recht einzuantworten.

Die Kompetenz;» des Richters im Bachverbauungs-
Perimeterprozeß weisen gemäß der Praxis des Kantons-
gerichtes in einer Beziehung einen wesentlichen Unter-
schied auf gegenüber denjenigen im Straßenperimeter-
prozeß. Während nämlich hier der Richter, wie oben
ausgeführt wurde, an die von den Verwaltungsbehörden
festgesetzte Perimeterumgrenzung gebunden ist, hat das
Kantonsgericht in einem Entscheide vom Jahre 1908
für den Richter die Befugnis in Anspruch genommen,
die Beitragspflicht einzelner vom Regierungsrat in den
Perimeter einbezogener Grundstücke auf Null zu reduzieren,
d. h. die betreffenden Grundstücke gänzlich aus dem

Msà?Rk PàbsNrvMzMgzmNseîàsn

lelepkoâr.2.2ì » WUVK>î.i.U -> «Sàsts kusTsîvknung m» leìegr.: „VIms"



762 Reitling („STieifterMatt") 2tr. 50

perimeter ju entlaffen. ®ltfe Kompetenz begrünbet baS

KanfonSgeriht mit ber Satfactje, baß für ben gaE, als
biefelbe ntdjt beftünbe, ber in ben perimeter @tn bezogene
nicht barüber gehört mürbe, ob er überhaupt ju ben
Saften beS SBerfeS beizutragen babe ober ntdjt, ba ber
SRegterungSrat, beoor er ben perimeter z'ietje, bte ein»

feinen Seteiltgten nfdjt zujtebe. Sîun gebe eS aber offen*
bar nicht an, baß ein ißrioater ju oermögenSrechtlthen
Seiftungen hingezogen- merbe, obne baß ibm eine be*

börbtictie 3nftanj offenftetje, oon melier er über baS

Sorltegen ber SorauSfc jungen ber prinzipiellen Seitragô=
pflidbt überhaupt angehört raerben tonnte. ©§ fei baber
bie Sefiimmung beS 2lrt. 4 beS SBtlbbrhoerbauungS»
gefcßeS, baß ber SîegterungSrat ben Umfang beS beitragS
Pflichtigen @runbbefiße§ feftfteEe, nur als allgemeine
Umgrenzung ber Slufgabe ber ©häßungSfommiffton unb
eoentueE beS IHic^terS aufzufaffen, roelcbe bte Éîebuftion
ber SeitragSpflicht einer einzelnen ^ßargetle auf SEuE

felneSroegS auSfc^lie^e.
3« allen anbcrn ^Beziehungen unterfdbeiben fich bie

Kompetenzen beS fRidhterê im SahoetbauungS*S5erimeter»
prozefj nt<f)t oon benjenigen im ©traßenperimeterprozeß.

Da$ neue Zürcher ScewasKrwerk.
83on £>an§ SSiengräber.

SBenn man hört, baff ber burcbfcbnittlicbe tägliche
SBafferoer brauch auf ben Kopf ber fachet Setrölferung
berechnet 250 1, an heißen ©ommertagen fogat 350 1

befragt unb biefe labten mit ber 200,000 fiberfjbretten*
ben Slnmobnerzabl multipliziert, fo roirb man fth otel»

leicht fchon ein ungefähres Silb oon ben ungeheuren
SBaffetmengen machen fönnen, bie alltäglich bem roeiten
SeitungSneß ber ©tabt Zürich filtriert zugeführt metben
müffen. @S lieft fich fo letcijt unb ohne jebe ©rregung,
baß im oorigen 3tabr mehr als 17 SMionen Kubümeter
filtriertes See* unb Queflroaffer in Rurich oerbraucht
mürben. Unb bennoh roelche gemaltige Arbeit fiecft in
blefer f3ahl ober in ben 420 Kilometern be§ allgemeinen
Zürcher SBafferleiturigSneßeS, ba§ in allen SBetten oon
ben meterbicîen Döhren ber fRohmafferlettung bis zu ben

engen Setlungen meniger Zentimeter ba§ ganze ©labt*
gebiet unb bte tftachbargemetnben überfpannt.

@S finb In blefer Seit gerabe fünfzig Sabre oergangen,
als bte erfte etgenf liehe allgemeine gußetferne SBafferlel»
tung bte btS babtn mit hqgiettifhen ©tmihtungen menig
oerroöbnte ©tabt In einigen ©troffen burdjlief. ®er ba»

malige 3ürc^er ©tabttngenteur Dr. Sürfli baute in ber
Bimmat bei ber SRünfter brücke etn großes ©anbfilter
unb (i : h btefeS mehr ober meniger gut filtrierte SB äffer
in einen auf bem Sinbenhof errichteten SBafferturm
pumpen, Don mo e§ fich i« bie ©tabt oerteitte. SluS ben
fchon balb roieber eintretenben SBafferMamitäten lam
bann gürich bis in bte aEetjfingfte Seit eigentlich nie
mehr recht heraus. @in tßroeiforium löfte baS anbere ab.
Stach ber ShphuSepibemie beS 3teh*eS 1884 trug man
fich in Qürich mit ber 21 b ftht, alle Käufer mit gtucierlei
2lrten SBaffer z« oerforgen. @lne Séitung foflte in bte
Kühen ®rln!roaffer, eine anbere baS Srauhmaffer führen.
Slber bie barauS refultterenbe Unbequemlichkeit unb bte
niht unerbeblihen Kofien für bte Qnftaflation ließen
balb fotebe fßtäne fallen, ®roß ber elfrigften tn allen
Sellen 3ürihS angeftetlten Unterfuhungen über bie Ur*
fahe ber Zpibemie mar man zu feinem Ilaren Elefultat
gekommen. ®aS tn ber Simmat beim Saufhänzit rubenbe
©anbfilter mar zmar grünblih oerftopft, aber birefte
Krankheitserreger konnten ntht feftgefteEt metben. ©hon
bancals Jam man zu bem (SnbergebniS, baß bte oerooll»
fommnete Serforgnng ber ©tabt mit filtriertem ©eeroaffer

bie befie Söfung fei. SRan unterließ eS in allen ßeiten
niht, tu ber engern unb meitern Umgebmg, oor aEem
im 3uger»Sanb, nah öueEroaffer zu fhürfen. gür nor»
male SBitterungStage bötte auch genügenb heïangefhafft
metben können. Slber gerabe an ben konfumrelhften unb
auh feuergefährlichen ©ommertagen märe man tn ®e»

fahr gekommen, eines SageS „auf bem Trocknen zu üben".
über ben oberften Seil beS zürhetifhen ©tabtroatbeS,

ben Höhenrücken be§ KlemmeribobenS, führt heute eine

faft 30 km lange ©ammeUettung öueEroaffer auS bem
Sorze» unb ©ibîtal bem QueEroafferreferooir im 2llbtS»
gütli zu- 2lber btefeS hotte QueEroaffer hotte für bte

abertaufenb geroerbtthen ^Betriebe ber ©tabt burh ben

ftarfen Sîieberfhlag beS kohlenfauren KalfeS in ben

®ampffeffeln gegenüber bem meiheten ©eeroaffer otele
Stahteite. ©a's gab roobl auh füt bte 2luSgeßaltung
einer mobernen ©eeroafferantage ben 2luSfhiag. ®reißig
Qabre tat eine 1884 oor bem Sürfltplafs in ben See
blnetngebaute gaffungSleitung, bie bann im Seit beS

©hanzengrabenS unb ber ©tbl zu ben gilteranlagen im
Qnbuftrteguartter führte, rebliçhe ®tenfte. 2lber bie ftän»
bige, urioorhetgefehene ©ntmiälung Sütih§ oerlangte
oor einigen fahren auh für biefe Slnlagen nah 6tner

Zrroetterung.
©o ging man bann oor oier fahren an ben SiuSbau

beS neuen ©eeroafferroerfeS bei SBoEiShofen, baS eine
©rroettcrungSmôqtièîett für eine reichlich® SBafferoer»
forgung oon 400,000 ©Inroohnem zuläßt. @lne mähtige
gaffungSleitung oon faft 500 m Sänge, bie auf geroaD
liegen bis 70 m hohe« fhnttebeifernen Jochen oor bem

SBoEiShofer Çorn im Sütihfe® tuhß fougt 30 m unter
bem SBaffetfpiegel baS bort befonberS retne ©eeroaffer
hinauf zum Ufer unb bie ©lettromotorpumpen beS Horner
SBetîeê brücken btefeS SBaffer tn einem eifetnen ^Rotjr
unter ber Rtld^berger ©traße hinburh über 60 SJhter

Steigung zur Çornhalbe hinauf. (Sin betonierter Kanal
führt nun baS ©eeroaffer ben großen neuen gilteranlagen
im SRooS an ber SllbiSflraße z«. ®ie|'e roeiten fluchen
Saumetfe mit ihren nu^btingenben ©ehetmntffen gehören
gemiß z" ben bemerfenämerten ©rfheinungen beS mober»

neu 3ürid& ®urh eine SerteiEettung, bte fih aulomalifh
reguliert, fließt baS bisher ungereinigte ©eeroaffer tn bte

acht SafftnS ber Sorfilteraniage. @ln jebeS gi'ter hat
etne Dbetftäc|e oon 150 ml Sangfam fickert baS SBaffer
burh bte oerfhiebenen, immer feineren Körnerungen beS

©eeftefeS hinburh- ®te Sorftlterfhiht bat eine @ fumt»
ftärfe oon 65 cm. |>at ba§ nun oorgerenvgte SBaffer
bie Sorftiterîammern oerlaffen, ftießt eS, burh ©hmint»
meto entile reguliert, In bie Sleinfilteranlagen, bie au§

Komprimierte und abgedrehte, blan&e

Vereinigte Drahtwerke A.-B- Biel

Blank und präzis gezogene 5

jeder Art in Eisen und Stahl.
Kaltgewalzte eisen- ond Stahlbänder bis 300 mm Breite.

Schlackenfreies Uerpackungsbandeisen.
Srasid Ppiss Schweiz. Landesausstellung Bern 1941.

7bS Jllustr. schweiz. Handw. -Zeitung („Meisterblatt") Nr. ö0

Perimeter zu entlassen. Diese Kompetenz begründet das
Kantonsgericht mit der Tatsache, daß für den Fall, als
dieselbe nicht bestünde, der in den Perimeter Etnbezogene
nicht darüber gehört würde, ob er überhaupt zu den
Lasten des Werkes beizutragen habe oder nicht, da der
Regierungsrat, bevor er den Perimeter ziehe, die ein-
zelnen Beteiligten nicht zuziehe. Nun gehe es aber offen-
bar nicht an, daß ein Privater zu vermögensrechtlichen
Leistungen herangezogen- werde, ohne daß ihm eine be-

hördliche Instanz offenstehe, von welcher er über das
Vorliegen der Voraussetzungen der prinzipiellen Beitrags-
pflicht überhaupt angehört werden könnte. Es sei daher
die Bestimmung des Art. 4 des Wild b ich oerbauungs-
geßtzes. daß der Regierungsrat den Umfang des beitrags
Pflichtigen Grundbesitzes feststelle, nur als allgemeine
Umgrenzung der Aufgabe der Schätzungskommission und
eventuell des Richters aufzufassen, welche die Reduktion
der Beitragspflicht einer einzelnen Parzelle auf Null
keineswegs ausschließe.

In allen andern Beziehungen unterscheiden sich die

Kompetenzen des Richters im Bachoerbauungs-Perimeter-
prozeß nicht von denjenigen im Slraßenperimeterprozeß.

v«t neue SiiiMr SèîMaîmmrk.
Von Hans Biengräber.

Wenn man hört, daß der durchschnittliche tägliche
Wasserverbrauch auf den Kopf der Zürcher Bevölkerung
berechnet 250 I, an heißen Sommertagcn sogar 350 I
beträgt und diese Zahlen mit der 200,000 überschreiten-
den Einwohnerzahl multipliziert, so wird man sich viel-
leicht schon ein ungefähres Bild von den ungeheuren
Wassermengen machen können, die alltäglich dem weiten
Leitungsnetz der Stadt Zürich filtriert zugeführt werden
müssen. Es liest sich so leicht und ohne jede Erregung,
daß im vorigen Jahr mehr als 17 Millionen Kubikmeter
filtriertes See- und Quellwasser in Zürich verbraucht
wurden. Und dennoch welche gewaltige Arbeit steckt in
dieser Zahl, oder in den 420 Kilometern des allgemeinen
Zürcher Wasserleitungsnetzes, das in allen Weiten von
den meterdicken Röhren der Rohwasserleitung bis zu den

engen Leitungen weniger Centimeter das ganz: Stadt-
gebiet und die Nachbargemeinden überspannt.

Es sind in dieser Zeit gerade fünfzig Jahre vergangen,
als die erste eigentliche allgemeine gußeiserne Wassertet-
lung die bis dahin mit hygienischen Einrichtungen wenig
verwöhnte Stadt in einigen Straßen durchlief. Der da-
malige Zürcher Stadttngenieur Dr. Bürkli baute in der
Limmat bei der Münster brücke ein großes Sandfilter
und li ß dieses mehr oder weniger gut filtrierte Wasser
in einen auf dem Lindenhof errichteten Wasserturm
pumpen, von wo es sich in die Stadt verteilte Aus den
schon bald wieder eintretenden Wasserkalamitäten kam
dann Zürich bis in die allerjüngste Zeit eigentlich nie
mehr recht heraus. Ein Provisorium löste das andere ab.
Nach der Typhusepidemie des Jahres 1884 trug man
sich in Zürich mit der Absicht, alle Häuser mit zweierlei
Arten Waffer zu versorgen. Eine Leitung sollte in die
Küchen Trinkwasser, eine andere das Brauchwasser führen.
Aber die daraus resultierende Unbequemlichkeit und die
nicht unerheblichen Kosten für die Installation ließen
bald solche Pläne fallen. Trotz der eifrigsten in allen
Teilen Zürichs angestellten Untersuchungen über die Ur-
fache der Epidemie war man zu keinem klaren Resultat
gekommen. Das in der Limmat beim Bauschänzli ruhende
Sandfilter war zwar gründlich verstopft, aber direkte
Krankheitserreger konnten nicht festgestellt werden. Schon
damals kam man zu dem Endergebnis, daß die vervoll-
kommnete Versorgung der Stadt mit filtriertem Seewasser

die beste Lösung fei. Man unterließ es in allen Zeiten
nicht, in der engern und weitern Umgebung, vor allem
im Zuger-Land, nach Quellwasser zu schürfen. Für nor-
male Witterungstage hätte auch genügend herangeschafft
werden können. Aber gerade an den konsumreichsten und
auch feuergefährlichsten Sommertagen wäre man in Ge-
fahr gekommen, eines Tages „auf dem Trocknen zu sitzen".

über den obersten Teil des zürcherischen Stadtwaldes,
den Höhenrücken des Klemmeribodens, führt heute eine

fast 30 km lange Sammelleitung Quellwasser aus dem
Lorze- und Sihltal dem Quellwasserreservoir im Albis-
gütli zu. Aber dieses harte Quellwasser hatte für die

abertausend gewerblichen Betriebe der Stadt durch den
starken Niederschlag des kohlensauren Kalkes in den
Dampfkesseln gegenüber dem weicheren Seewasser viele
Nachteile. Das gab wohl auch für die Ausgestaltung
einer modernen Seewasseranlage den Ausschlag. Dreißig
Jahre tat eine 1884 vor dem Bürkliplatz in den See
hineingebaute Fassungsleitung, die dann im Bett des

Schanzengrabens und der Sihl zu den Filteranlagen im
Jndustrtequartter führte, redliche Dienste. Aber die stän-
dige, unvorhergesehene Entwicklung Zürichs verlangte
vor einigen Jahren auch für diese Anlagen nach einer

Erweiterung.
So ging man dann vor vier Jahren an den Ausbau

des nmen Seewasserwerkes bei Wollishofen, das eine

Erweiterungsmöalichkeit für eine reichliche Wafferoer-
sorgung von 400,000 Einwohnern zuläßt Eine mächtige
Fassungsleitung von fast 500 m Länge, die auf gewal-
tigen bis 70 m hohen schmtedeisernen Jochen vor dem

Wollishofer Horn im Zürichsee ruht, saugt 30 m unter
dem Wasserspiegel das dort besonders reine Seewasser
hinauf zum Ufer und die Elektromotorpumpen des Horner
Werkes drücken dieses Wasser in einem eisernen Rohr
unter der Kitchberger Straße hindurch über 60 Meter
Steigung zur Hornhalde hinauf. Ein betonierter Kanal
führt nun das Seewasser den großen neuen Filteranlagen
im Moos an der Albisstraße zu. Diese weiten fluchen
Bauwerke mit ihren nutzbringenden Geheimnissen gehören
gewiß zu den bemerkenswerten Erscheinungen des moder-
nen Zürich Durch eine Verteilleitung, die sich automatisch
reguliert, fließt das bisher ungereinigte Seewasser in die

acht Bassms der Vorfilteranlage. Ein jedes Fi'ter hat
eine Oberfläche von 150 mfi Langsam sickert das Waffer
durch die verschiedenen, immer feineren Körnerungen des

Seekieses hindurch. Die Vorfilterschicht hat eine G samt-
stärke von 65 cm. Hat das nun vorgereiwgte Waffer
die Vorfuterkammern verlassen, fließt es, durch Schwim-
mervmtile reguliert, in die Reinfitteranlagen, die aus
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